
Erste gerichtliche Anerkennung  eines Falles von 

Elektroallergie/Elektrosensibilität  

in Frankreich 

Durch ein Gutachten von Dr. med. Hans-C. Scheiner 
  

Ich,  Villemot Jean-Jacques André, geboren am 23.09.1958 in Saint-Louis (Sénégal),  ehemals  Lehrer 

im 20-jährigen Angestelltenverhältnis beim Landwirtschaftsministerium und Beauftragter für die 

Erwachsenenbildung an der Universität Nantes, wohnhaft in 63890 St. Amant Roche Savine, L´hopital 

Frankreich, bezeugt hiermit, auch schon an der Anerkennung  meines Unverträglichkeitssyndroms 

gegenüber  elektromagnetischen Feldern,  allgemein als EHS (Elektrohypersensibilität) bekannt, 

Interesse zu haben, und damit meine Situation als Opfer der Banalisierung von Umweltbelastungen 

geltend zu machen. 

Wohlwissend,  dass diese Aussage vor Gericht zitiert werden kann und eine falsche Aussage  (laut 

franz. Strafgesetzbuch) strafbar ist, verbürge ich mich persönliche für den Wahrheitsgehalt folgender  

Fakten: 

Herr Dr. med. Hans Scheiner war der erste Arzt, der fähig war, die Pathologie meines jahrelangen 

Leidens  im Rahmen der Konstultationen vom 16. und 19. Januar 2006 zu diagnostizieren. Die 

Richtigkeit seines Ansatzes ermöglichte durch die umfassende und gründliche Vorgehensweise, die  

entscheidenden Ursachen meines Leidens aufzufinden.  

Dr. med. Hans Scheiner zeigte während den beiden Konsultationen vom 6. und 7. Oktober 2009 eine 

hohe Effizienz und ein hohes Engagement in der medizinischen Versorgung. Da ich mich immer nur 

für eine Woche in Deutschland  aufhalten konnte, zeigte er sich extrem entgegenkommend und 

verfügbar, indem er sich etwa auch persönlich für mich bei einem Kollegen der Zahnmedizin  

einsetzte, und dort einen Termin  für den darauffolgenden Tag  vereinbaren konnte. 

Auf meinen ausdrücklichen Wunsch verfasste Herr Dr.  Scheiner ein Gutachten, das  nicht weniger als 

20 Seiten unfasst und  bis heute Folgendes ermöglichte:  

 Die Anerkennung meiner Behinderung bei der MDPH ( Amt für Behinderung des 

Departement Vendée) und somit den Erhalt  einer Beihilfe wegen  Erwachsenenbehinderung. 

In der Tat bin ich einer der ersten Franzosen, der für diese umstrittene Erkrankung , und dies 

gleich beim ersten Antrag, die  Anerkennung bekam;  

 Die Beurlaubung durch den Arztausschuß des Departement Vendée ab dem 14. März 2008 

und seit dem 02.11.2011 die Anerkennung der Berufsunfähigkeit, was meinen Arbeitgeber 

dazu verpflichete, mir eine Abfindung  auszubezahlen;  

 Ein Gerichtsverfahren gegen die Krankenkasse einzuleiten, um eine Erwerbsunfähigkeitsrente 

zu erhalten. 

Diese Fakten bringen mich zu der Bekundung, dass H. Dr. Hans Scheiner einer  der seriösesten und 

kompetentesten Ärzte  ist, die mir je begegnet sind. 

Ausgestellt zu Amtzwecken 

Jean-Jacques Villemot  

am 27.02.2012 



 

 

 



 



 

 

 



 


